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Abouneinêntspttis -

Mr die Stadt Solo-
- thnrn:
Z?Ib,ahrl. Fr, 4 5g
B>ttteljâhrl,,-Fr ô 25.
M"»co für die ganze

Schweiz:
Mbjährl,: Fr 5
^»teljührl: Fr, 2/gg.à dos Ausland pr.Halbzahr franco:â ganz Deutschland

u Frankreich Fr. g.

' ^ Samstag den 29. Mai

^ZàîVeiZerîsàe

Kirchen-Ieituna
Für Italien Fr, 5. SV.

Für Amerika Fr. 8. SV.

Kinrackunzsgebühr:
Iv Cts. die Petitzeile

(8 Pfg- Sà für
Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag

1 Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

ivortschrcibtn ^ prruffischcn
Episcopates

> das Rescript des Staatsministeriums
vom 9. April 1875.

^r>n königlichen Staatsministerium er-

hjs.
vnr uns auf das an den Erz-

tele âà unter dem 9. d. gerich-

am ^ gleichzeitig durch den ,Staats-
veröffentlichte hohe Rescript, wo-

Au',
^°^vasselbe in Folge Allerhöchsten

z^î.rages ^incr Majestät des Kaisers und

^"^""îere Jmmediateingabe ff. et. Fulda,

hend
beantwortet hat, das Nächste

r ganz ergebenst zu erwidern:

Erst Eingang des hohen Rescripts
aunen darüber ausgesprochen wird,

^ y
östliche in der hohen Stellung

hau
'îchbfe sich zum Organ einer Le-

P>
urachen konnten, als ob es in

.^îugen eine Verläugnung des christlichen

sitze^^'^ vie Befolgung solcher Ge-

Icke
^ Versprechen, vielche in andern deut-

der," fremden Staaten seit Jahrhun-

ì noch heute von der katholischen
lichkcit und ihren Kirchenobern bereit-

listing befolgt werden, und deren Bcfol-
lvS^ 'vit heiligem Eide bedingungS-

dux
wird," so gestalten wir unö

V s
âu bemerken, daß die angeführte

„j.^btung in unserer Jmmediateingabe

»US
^'^alten ist. Es ist darin der Satz

h^^^vchen, daß die staatlichcrseitS von
^'beesanständen und Geistlichen ge-

de, c^ ^'^tarung unbedingter Befolgung

heit
ichen Gesetze in solcher Unbedingt-

»er
Gewisse» eines Christen un-

hab'"^ Wahrheit dieses Satzes

Hag
" burch Hinweisung auf das Ver-

^ ^ der Apostel und der christlichen

b^Mgen ins Licht gestellt und müssen

I fallen
^ben unter allen Umständen ausrecht

„i. weil eine solche Erklärung wirklich

^ vereinbar ist mit den unwandelbaren

j^"Pien des Christenthums, welches zwar
""d überall den Christen Gehör-

> P

^

die weltliche Obrigkeit gepredigt,
I als ab^ einen blinden und unbeding-

ten Gehorsam gegen alle StaatSgesetze

ohne Ausnahme geboten, sondern vielmehr

für den Fall einer Collision derselben mit
dem göttlichen Gesetze stets den die Frei-
heit des Gewissens schützenden Apostolischen

Grundsatz hochgehalten und vertheidigt hat,
daß man Gott mehr gehorchen müsse, als
den Menschen.

Dieser Grundsatz kommt auch den kir-

chenpolitischcn sogenannten Maigesetzen ge

genüber zur Geltung, und müssen wir
deshalb die Erklärung unbedingter Befol-

gung derselben verweigern, weil, wie be-

reits in den schon früher Einem Hohen

StaatSministerium von unS unterbreiteten

Denkschriften und Vorlagen wiederholt nach-

gewiesen ist, jene Gesetze eine ganze Reihe

von Bestimmungen einhalten, welche mit
dem Wesen und der Verfassung der von

Christus gestifteten Kirche in Widerspruch

stehen, dieselbe der von Gott gewolllen

Selbstständigkeit beraube» und sie in eine

bloße StaatSanltalt umwandeln.

Daß in irgend einem andern deutschen

oder fremden Lande eine solche Kette von

Gesetzen, welche systematisch die kirchliche

Selbstständigkeit vernichten, von katholi-

scheu Geistlichen und Kirchenvbern bereit-

willigst angenommen und sogar eidlich

beschworen worden, ist eine uns unbekannte

Thatsache, die zwar schon oft behauptet,

bis jetzt aber niemals nachgewiesen ist und

auch niemals wird nachgewiesen werden

können. Daß aber in den fraglichen kir-

chenpolitischcn Gesetzen verschiedene Bestim-

münzen enthalten sind, über welche eine

Verständigung zwischen Staat und Kirche

eintreten könnte und auch schon zu ver-

schiedenen Malen in deutschen und fremden

Staaten wirklich eingetreten ist, haben wir
niemals in Abrede gestellt, vielmehr be-

reitS ausdrücklich hervorgehoben. Wir
würden cö mit Freuden begrüßt haben,

wenn zn einer derartigen Verständigung

die Hand geboten worden wäre, und noch

jetzt würden wir solches freudigst begrüßen.

So lange aber in den fraglichen Gesetzen

Bestimmungen aufrecht gehalten werden,

welche das Wesen der Kirche verletzen und

die von Gott gewollte Selbstständigkeit

aufheben, ist selbst bei der äußersten Nach-

giebigkeit von Seiten der kirchlichen Ver-

tretcr eine Verständigung und eine Wie-

derherstellung des Friedens zwischen Staat
und Kirche nicht möglich.

Wenn ferner in dem Rescript gesagt

wird, „auffällig und unwahr sei die Be-

hauptung, daß die fraglichen Gesetze die

Verkündigung der göttlichen Wahrheiten

untersagten," so bedauern wir abermals

erwiedern zu müssen, daß auch diese Be-

hauptung in unserer Jmmediateingabe nicht

zu finden ist. In der betreffenden Stelle

ha. en wir gesagt, daß die Apostel und

Blutzeugen lieber den Tod erdulden,- als

denjenigen Staatsgesetzen und obrigkeit-

lichen Anordnungen sich fügen wollten,

welche ihnen die Verkündigung der gött-

lichen Wahrheit untersagten. Wie Jemand

diese Bemerkung, deren Wahrheit unbe-

streitbar ist, auffällig oder unwahr nennen

kann, ist unS unerfindlich. UebrigenS kann

auch nicht geläugnel werden, daß in den

modernen kirchenpolitischen Gesetzen manche

Bestimmungen sich vorfinden, durch welche

die Verkündigung der göttlichen Wahrheit
unter gewissen Umständen wenigstens in-
direkt untersagt wird. Es hat ja daS

königliche Obcrtribunal in seinem durch den

„Reichs- und Staatsanzeizer" in Nr. 95

veröffentlichten Erkenntnisse vom 6. April
l. I. die Predigt in einer Kirche als eine

geistliche Amtshandlung im Sinne der

Maigesetze erklärt, welche mit Geldbuße,

Gefängniß, Jnternirung und Landesver-

Weisung zu bestrasen sei, wenn der be-

treffende Priester keine staatliche Amts-

autorisation ausweisen könne.

Da nun diese staatliche AmtSautorisation

von Bedingungen abhängig gemacht ist,

welche die Selbstständigkeit der Kirche

schwer verletzen und darum ohne eine Ver-

letzung des Gewissens nicht erfüllt werden

könne», so ist offenbar, daß jene Gesetze

Bestimmungen enthalten, welche in ge-

wissen Fällen einem VerbotH das Evan-

gelium der kirchlichen Ordnung gemäß zu

verkünden, gleichkommen. Das Nämliche

gilt von der Spendung der heiligen Sakra-

mente.

Sehr befremdet hat uns sodann die

Stelle deS hohen Rescripts, worin den

Bischöfen die wiederum als unwahr be-

zeichnete Behauptung zugeschrieben wird,

„daß den Geistlichen anderer Confcssionen

Gehaltsverbesserungen bewilligt wären,
welche nicht gleichzeitig den katholischen

Geistlichen zu Statten kämen." Wir ha-
ben dies nicht behauptet, vielmehr haben

wir gesagt, daß die Einstellungen der staat-

lichen Leistungen an katholische Bischöfe

und Geistliche gerade im gegenwärtigen

Augenblicke besonders dazu dienen müsse,

bittere Gefühle in den Herzen der Katho-
liken anzuregen, als eben für die Geist-

lichen anderer christlicher Konfessionen von

Seiten des Staats mit wohlwollender

Freigebigkeit Gehaltsverbesserungen bewil-

ligt werden. Dadurch haben wir nur aus

das allerdings bittere Moment hingewiesen,

daß, während den evangelischen Geistlichen

die aus Wohlwollen bewilligten Staats-
zuschüssc zugewendet werden, der katholische

Clcrus nicht nur der ihm bewilligten Zu-

schüsse, sondern auch der ihm von Rechts-

wegen gebührenden Leistungen verlustig er-

klärt ist, indem die Fortgewährunz der-

selben von einer Bedingung abhängig ge-

macht wird, deren Erfüllung mit seiner

Gewissenöpflicht unvereinbar ist.

Unbegreiflich erscheint ferner der im alle-

girten Rescripte den Bischöfen darüber ge-

machten Vorwurf, daß sie Se. Majestät

den Kaiser und König gebeten haben,

einer Gesetzvorlage die Allerhöchste Ge-

nehmigung nicht ertheilen zu wollen, ob-

gleich eS ihnen nicht unbekannt gewesen,

daß dieselbe nur mit Allerhöchster Geneh-

migung an den Landtag habe gelangen

können. Letzteres ist unS allerdings nicht

unbekannt gewesen, aber wir wußten auch,

daß die Allerhöchste Genehmigung zur

Einbringung einer Gesetzesvorlage beim

Landtag nichts weniger als identisch ist
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mit der Allerhöchsten definitiven Sanktion

eines vom Landtag genehmigten Gesetzes,

und nicht minder wußten wir, daß es in

Preußen Jedermann, geschweige denn den

kirchlichen Vertretern von acht Millionen

Staatsangehörigen, freisteht, am Throne

den landesherrlichen Schutz ihrer Rechte

mit Ehrfurcht und Freimuth zu erbitten.

Etwas Anderes haben wir nicht gethan.

Wir überlassen es getrost dem Urtheil

jedes Unbefangenen, ob in unserer Imme-

diateingabe an Se. Majestät den Kaiser

und König irgend eine Aeußerung zu sin-

den ist, welcher der Vorwurf „verletzender

Worte" mit Recht gemacht werden könnte.

In dem Bewußtsein, dazu auch nicht den

leisesten Anlaß gegeben zu haben, weisen

wir jenen Vorwurf mit Entschiedenheit

zurück.

In dem hohen Rescript wird ferner den

Bischöfen vorgehalten: „Sie selbst würden

nicht glauben, daß die betreffenden Dota-

tionen, um deren Zurückhaltung eö sich

handelt, vom Staate bewilligt worden

wären, wenn bei der Bewilligung den

Bisch ösen und Geistlichen das Recht hätte

vorbehalten werden sollen, je nach päpst-

lichem Befinden den Gesetzen des Staates

gehorsam zu sein oder nicht." Hierauf

erwidern wir:
Niemals haben wir den Gehorsam ge-

gen die Staatsgesetze von „päpstlichem

Befinden" abhängig gemacht. WaS ins-

sondere die in Rede stehenden' kirchenpoli-

tischen Gesetze betrifft, so haben wir lange

bevor vom päpstlichen Stuhle irgend eine

Aeußerung über jene Gesetze zu unserer

Kenntniß gekommen war, in vollem Ein-

Verständniß mit allen gläubigen Katholiken

in Preußen und der ganzen Welt gegen

dieselben unsere Stimme erhoben einzig

aus dem Grunde, weil wir eine Anzahl

der darin enthaltenen Bestimmungen als

unvereinbar mit dem Wesen der katholischen

Kirche und mit unserem Gewissen erkann-

ten. Im Uebrigen haben wir in unserer

Eingabe darauf hingewiesen, daß der

Staat durch die fraglichen Dotationen

nicht eine Gnade der Freigebigkeit gegen

die katholische Kirche geübt, sondern eine

strenge Rechtsverbindlichkeit erfüllt habe,

welche er nach dem allegirten Ausdruck

eines preußischen Staatsministers „unter
Verpfändung der Ehre Preußens" über-

kommen hatte.
Wenn endlich am Schlüsse deS hohen

Rescripteö an diejenigen Bischöfe, welche

im Jahre 1870 vor der Verkündigung

der Vatikanischen Beschlüsse in richtiger

Würdigung der obwaltenden Verhältnisse

darauf hingewiesen haben, daß diese Be-

schlösse von gewisser Seite in feindseliger

Weise gegen die Kirche ausgebeutet werden

könnten, die Frage gerichtet wird, „ob sie

nicht vielleicht durch treue und feste Ver-

tretung ihrer Ueberzeugung das Vaterland

vor den jetzt eingetretenen 'Wirren und

Friedensstörungen zu bewahren vermocht

hätten," so erwidern wir darauf, daß nach

der Entscheidung deS ökumenischen Concils

für unS Bischöfe, wie für jeden katholi-

schen Christen, die von dem Concil aus-

gesprochene Wahrheit mit absosuter Glau-

bensgewißheit feststand. Wenn uns da-

her jetzt zugemuthet wird, wir hätten u»S

dieser Entscheidung nicht unterwerfen sollen,

so ist das nichts Anderes, als uns Abfall

vom katholischen Glauben zumuthen. Ueb-

rigenS können wir nicht unbemerkt lassen,

daß das Verhalten und Wirken der be-

treffenden Bischöfe auf dein Concil ein

ganz anderes war, als in dem Schreiben

eines Königlichen StaatsministeriumS vor-

ausgesetzt wird, daß es ferner keinem der

preußischen Bischöfe eingefallen ist, solche

Zustände, wie sie jetzt eingetreten sind, als

Folgen der Vatikanischen Beschlüsse vor-

herzusagen, daß endlich durch die Vatikan!-

schen Beschlüsse im Verhältniß der Kirche zum

Staat nicht das Geringste geändert und eben

deshalb auch zu der fraglichen Gesetzesvor-

läge, welche in unserer Jmmediateingabe als

eine Quelle unsäglicher Trauer und friede-

störender Verwirrung bezeichnet wnrde,

nicht im Mindesten eine begründete Ver-

anlassung geboten worden ist. Für Letz-

tereS spricht schon der Umstand, daß in

andern Ländern — einige radikale Kantone

der Schweiz und das Großherzogthum
Baden ausgenommen — ähnliche Wirren
und Friedensstörungen, wie in Preußen,

nach dem Vatikanischen Concil nicht vor-

gekommen sind. Ucberhapt wird Niemand,

der unsere Verhältnisse klar durchschaut,

in den Vaticanischen Beschlüssen die Ver-

anlassung zu den neuen kirchenpolitischen

Gesetzen finden. Selbst Seine Durchlaucht

der Herr Reichskanzler und Ministerpräsi-

dent Fürst Bismarck kann sie darin nicht

gefunden haben, denn sonst hätte Hoch-

derselbe am 30. Januar 1872 im Abge-

ordnetenhause mit Beziehung auf die Be-

schlösse des Vatikanischen Concils nicht er-

klären können, jedes Dogma, welches von

Millionen Staatsbürgern geglaubt werde,

müsse für jeden Mitbürger und für die

Regierung heilig sein.

Schließlich bemerken wir, daß dieselben

Bischöfe, welche im Jahre 1870 auf die

Gefahr feindseliger Ausbeutungen der Va-

titanischen Beschlüsse aufmerksam gemacht

haben, drei Ihre später mit derselben

Gewissenhaftigkeit und Freimüthigkeit auch

die dermaligen traurigen Zustände im

Preußischen Vaterlande als nothwendige

Folge der kirchenpolitischen Gesetze d. I.
1873 vorausgesetzt und mit allen preuß.

Bischöfen die dringende Bitte ausgesprochen

haben, von denselben Abstand zu nehmen

und es bei dem bestehenden durch Ver-

fassung und Gesetz wohlgeordneten Ver-

Hältnisse zu belassen, welches bis dahin

in Preußen die Grundlage eineö friedlich»

Zusammenlebens der verschiedenen Confes-

sionen und eines gesegneten Einverständ-
nisses zwischen den Staats- und Kirchen-

behörden gebildet hatte. Hätten diese Bit-
ten und Vorstellungen Berücksichtigung ge-

funden — das Vaterland würde jetzt nicht

unter den vom hohen Staatsministerium
mit uns beklagten traurigen Zuständen zu

leiden haben, deren baldige Abwendung

wir täglich nnt heißen Gebeten von Gott

erflehen, fest überzeugt, daß der hl. Stuhl
allen billigen Ansprüchen der königlichen

Staatsregierung zu entsprechen niemals

abgeneigt sein würde.

Wir verharren mit Ehrerbietung Eines

Hohen StaatsministerinmS ganz ergebenste

Ende April 1875.

-f Paulus, Erzbischos von Köln,

-f Heinrich,Fürstbischof v.BreSlau.

1' Peter Joseph, Bischof v. Limburg.
-j- Wilhelm Emmanuel, Bischof von

Mainz.

-f Johannes, Bischof von Culm.

Matthias, Bischof von Trier,

j- Johann Heinrich, Bischof von

Osnabrück.

Lothar, Bischof von Leuka i. p. i.

und Erzbisthumsverweser zu

Freiburg,
ch PhilippuS, Bischof von Ermland.
ch Johann Bernhard, Bischof von

Münster.

-f Wilhelm, Bischof v. Hildcsheim.

Domkapitular Hahne, Bisthums-
Verweser von Fulda.

Wir behalten uns vor, die wichtigsten

der in diesem Schreiben enthaltenen Sätze,

besonders hervorzuheben, nicht sowohl

sür unsere verehrten Leser, die dessen nicht

bedürfen und ohnehin die ungemeine Be-

deutung dieses Aktenstückes zu würdigen

wissen werden, als für unsere Gegner, um

ihnen gestützt auf eine höhere Autorität

vorzuhalten, welche Unwahrheiten sie stets

gegen unsere Kirche vorbringen.

Zeugnisse
aus alten schweizerischen Ka e

chismen über di e Fra ge».
^

Wer ist >in rechtmäßiges Witgltt
der katholischen Kirche

und jl

Wer ist eâkommunizirt ê

(Schlnßd

Okupitrs XXII. Luitv âu 9wo artist

à sxmdolo.

Demands.' /V'z/ a-t-tt r/n'»ns

ZAtî«6

Tîchionse.' Haïr; il n'zr u quullê,

oomms il n'^ n qu'un Òisu, uns C

et un ìmptsms; st, Hoirs Lsissneur o

clit qu'il n'zr uuruit qu'un seul trou

pouu st uu seul pustsur (-losn. X

/). : One/tes «ont /os marrMS ^
/o nrm'e A/t/se?

7î..- Id ou u quutrs: ells ost uns-

suints, outdolique st upastoliqus-
Comment t'er/ttse e«t-e/te

/t..- K n os qu'à -r tousqurs ^
môme loi, lss wômos suorsmsnts, e

Is msms Aouvsrnemsnt.
C.- Comment /'ch/ttss est-s/te saàte>

/i..' Mg est suints, 1" puroequ^

àus-Ckrist, son konàtsur sst ssii^
st lu souros ris touts suintstd; ^
puros quo su clootrins sst suints! ^

puroe qus sss suoreinonts et ls oults

qu'élis rend à Dieu, sont suints; ^

puros qu'il u toujours ou et qu'il ^

unru toujours dos suints duns eette

Reliss.
/)..' (ins str/nt/te te mot sa/tintê"

h-ne?

/i..' II vsut dire universel.
C. : //e/Mss est-e/te srMo/tr/no ^

nn/nerset/e?
/i.. Oui; pures qu'elle sst ritudl^

pour tous les kommss st pour tous

lss sièolss, qu'élis s'dtsnd à tous 1^

pu^s st qu'à sst plus nombreu^

qu'uuouns ssets.

Comment est-et/e aposto/tr/tts
K..- ?uros qu'elle seuls remous'.

pur lu suooession de sss premiers
stours st pur su dootrins, jusqu'au^

Apôtres, qui l'ont àblis.
C..' Cst-ee r/ne ses manr/nes r/e ^

Vna/e ZMse ne eonm'ennent MS
à r/ne/r/ne« «estes schiars'es à
ei/ttse?

/? >on, «Iles ne eovvienveni 5

Sllvaae.
Zst-ee r/ne se» seetss n'^

MS t'nnè?
K.: Illon; our il sst permis à ofia-
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'UN (lg Lg llui-g à S0Í-MSM0 uus àlsus foi.

^ - ^«k-cs »'on/ vas /a

^-- ìVon; ear 1° Iguns auteurs n'6-
âioo pas saint?! ; 2« sis gup corrompu

'
'

l'^van^ils; 3° ils ont
»boli Ig Lnint sacrisics de la messe,
^ ranckê presque tous los sacrements

"utres morons de sanctisicstiau.
- - ve «ov^-eàs Ms sa-

^o»?aes i»

^ -' Uarcs (Qu'elles n'ont pas toujours
^tg depuis àus-Ckrist, st pares

'lu silex og tztadlies que dans
""tîìiaez contrees.

^ /ìur^â ne son/-e//es /?as
^us^o/z^es!»

?srcs qu'elles ne remontent
"u jusqu'aux 4pütres; que leurs

^urs n'ont point de mission iìpo-
^

"lue, st que leur doctrine n'est
ogpg spätre«.

' ^a và/aô/e Fa^'ss veî^-â

^ - Xon; ear de'sus-Ckrist a dit,

le/ ^ pnrtes de l'enter, c'est-à-dire
sfforts des mdcdants ne prevau-

jamais contre elle.
- - t>'ôAàe Peu/-e//s se from/ier

- (den; parcequs àus-Cbrist a
/'omis d'être avec cils, tous les jours,
' du à à la consommation des siècles,
^uni iz pi>àrver de l'errsur; et saint
->^ul uppsiig l'L^Iise: la colonne, et le

"Dament de la vérité.
' - Devons-nous donc nous sou-
ks toujours aux décisions st aux

^waiànients de l'E^Iiss?

^ tlui; car quiconque, dit desus-

êl/^^' ^'^coutera pas l'e'Aliso, devra
^ ^Kardg comme un pa^sn et un

'Ublicain (.Vlattk. XVIII).
^ - àrgnoî?

Sez
^"^ce que de'sus-Ckrist a dit a

-Apôtres: celui qui vous scoute

^scoute, st celui qui vous méprisé
ws'prisg, et celui qui me méprise,

prias celui qui m'à envois. (Duc.

i>>.

VU- Der gleiche Katechismus wurde
ìch den gegenwärtigen Bischof ktieno«

^
^Ile^ unterm 1. November^ 1865 un-

^^udert herausgegeben (b'ribmir^

Zur

-h

^uris I,s tllerc) und bildet bis
^ stunde den D i ö z e s a n - K a t e-
' ê »r a s im B i s t huin La u-

">"ne.

dix^'ê ^îscu Citaten geht unzweifelhaft

^ ^lsache hervor, daß seit zwei Jahr-
^trn im Bisthum Lausanne «n-

unterbrochen folgende Lehipunkte vorgc-

tragen und festgehalten wurden:

1. Die katholische Kirche, ist römisch

und nur die römische Kirche ist

katholisch.

2. Die Gläubigen, welche unter dem

Gehorsam des römischen Papstes

stehen, sind die wahren und zwar
die einzig wahre» Katholiken; sie

einzig haben Theil au den Giltern
und Gnaden der kathol. Kirche.

3- Die Crkoinmiinizirten sind abge-

standene und abgeschnittene Glieder
des Köipers der Kirche und haben

keinen Theil an den Werke» der

selben.

4. Die Kirche erkommunizirt Jene,

welche als Rebellen gegen ihre Ge-

bote auftreten, und die Gläubigen
müssen die namentlich Erkommuui-

'
zirteu meiden.

5. Ein Bischof, welcher nicht vom rö-

mischen Papst eingesetzt und aner-

kaunt ist, ist kein Bischof, sondern

ein Eindringling, und die Gläubi-

gen dürfe» demselben nicht ge-

horchen.

k. Ein Pfarrer, welcher nicht vom

Bischof seine Vollmacht erhalten

hat, ist kein Pfarrer und darf voll
den Gläubigen nicht anerkannt

werden.

7. Keine Sekte besitzt bie vier Merk-

male der wahren Kirche, nämlich:
die Einheit, die Heiligkeit, die Ka-

tholizität und die Apostolizität.
8. Die wahre Kirche, d. h. die eine,

heilige, katholische, apostolische, rö-

mische Kirche, ist unzerstörbar und

unfehlbar. *)

Anrcde
an das lovw Kapitet Sursee öei
der Z>ekanwayr den 11. Mai 1875,

gehalten von dem Hvchw. Herrn Or. Joseph
Wiukler, bischöfl. Kommissar.

(Schluß)

Ein Zweites, das wir bei der gegen-
wärtigen Lage der Kirche mehr als es

bisher geschehen ist, ins Auge fassen müssen,

betrifft die Stellung der Priester nach

unten — zum Volke und schließt
drei Momente in sich.

') Personen, welche im Besitze äIt e r er
Katechismen aus schweizerisch en Bis-
thümcrn sind, werden höflichst ersucht, die

Unterrichte derselben über die o b e nb e-

zeichneten Punkte wörtlich abschreiben und
diese Citate mit genauer Angabe der Quelle
oder aber die Katechismen selbst der Redaktion
der „Schweizer Kirchen-Zeitung" mitzutheilen.

Erstlich müssen nicht bloß die Priester

katholische Gesinnung haben und dadurch

mit ihren Kirchcnobern fest verbunden sein,

sondern auch daS Volk muß dieß. Es muß

ihm daö klare Bewußtsein und die feste

Ueberzeugung innewohnen, daß es nur dann

zur katholischen Kirche gehöre und durch

sie daS ewige Heil erlange, wenn eS mit
den Priestern und durch die Priester mit
dem Bischof und durch den Bischof mit
dem Papst verbunden sei. Dieses Bewußt-
sein und diese Ueberzeugung hat sich im

Laufe unseres Jahrhunderts beim Volke

vielfach abgeschwächt, und Priester sind

nicht wenig Schuld daran. Die Worte

„Bischof", „Papst", „katholische", „römisch,

katholische Kirche" hörte es selten, man-
chenortS jahrelang nie mehr von der Kanzel.
WaS Wunder, wenn Vielen mit diesen

Namen allmälig auch die Sache eulschwuu-

den! An wem ist eö nun wohl, diese

Unterlassungssünde wieder gut zu machen?
An wem anders als an denen, die sie

verschuldet.

Die Priester, die Seelsorger müssen die

katholische Gesinnung im Volke wieder

auffrische», beleben und befestigen und da-

durch mit der katholischen Kirche in Ver-
bindung erhalten.

Sodann muß das Volk auch in dem,

was die katholische Kirche lehrt — im

katholischen Glauben wohl unter-

richtet und von den Glaubenswahrheiten

lebendig überzeugt sein. Das ist in unsern

Tagen um so nothwendiger, als die Feinde

der Kirche auch ihre Lehren angreifen und

wie die Kirche, so ihr Lehrgebäude zum
Sturze bringen möchten. Da müssen die

Priester mit besondern! Lehreifer und dop-

pelter Lehrtbätigkeit auftreten in den öffent-
lichen Vorträgen, und wo immer die

Pflicht ihn dazu mahnt, nach der Wei-

jung des Apostels: „Predige das Wort,
halte an damit, es sei gelegen oder unge-

legen, überweise, bitte, strafe in aller Ge-

duld und Lehrweisheit; denn es wird eine

Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre

nicht ertragen, sondern nach ihren Gelüsten

sich Lehrer nehmen, welche die Ohren

kitzeln." (II. Tim. 4, 2—Z.) Jnsbe-

sonders müssen die Priester, wie Volk ihr
Auge wieder auf die Jugend richten. Je
mehr ihre Unterrichtszeit verkürzt und je

mehr der Besuch des Unterrichts dem freien

Willen der Betreffenden anheimgestellt wird,
um so fleißiger muß der Unterricht er-

theilt und um so gehaltvoller und anspre-

chender gemacht werden, damit, um wie

viel er an Zeit verloren, an Inhalt ge-

Wonnen wird, und wer bisher ihn mehr

gezwungen besuchte, ihn fürder, durch ihn

angezogen, freiwillig besucht. Die Chri-
stenlehren sollten an keinem Sonntag mehr
fehlen, und wenn der Katechismus auch

noch aus den Schulen hcrausgewiesen
würde, so müßte er anderortS Platz uns
Erklärung suchen. Wenn man sagt: Was
der Mensch ißt, das ist er — leiblich, so

kann man noch mehr sagen: was er liest,
das ist er — geistig. Die Seelsorge

verlangt deshalb auch noch, daß die damit
Betrauten für eine geistig gesunde Lektüre

der Gläubigen sorgen und diese vor Allein

zu bewahren suchen, waS sie moralisch

schädigen oder gar vergiften könnte.

Wenn das nun die zweifache Aufgabe
der Priester und der Seelsorger dem Volke

gegenüber ist, wer muß da wieder voran-
gehen, wenn nicht der Erste der Pnester
eines Kapitels Und wiederum : Wer muß
da der Erste unter den Seelsorgern sein,

wenn nicht der, den unsere Synodalièn
«?astor ?astorum° heißen — der Dekan?

Die Pastoration nach dieser Richtung hin
fruchtbar zu machen, dazu bieten die Pa-
storalkonferenzen ein 'besonders geeignetes

Feld. Der Herr Dekan wird daher die

Wichtigkeit derselben für diesen Zweck nicht
übersehen oder unterschätzen und dießfallS
so weit nöthig eS an Aneifernngen und

Direktionen nicht fehlen lassen.

Endlich noch: das Volk soll nicht bloß
katholische Gesinnung und katholischen

Glauben haben; es soll auch katholisch

leben. Die Kirche will, daß ihre Mit-
glieder nach den Vorschriften des Glaubens
leben und in der Wahrheit desselben ge-

heiligt werden. In diesem Sinne heißt

sie ja eine Gemeinschaft der Heiligen.

„Vater, heilige sie in deiner Wahrheit",
hat Christus zum Vater für die gefleht,'

welche an ihn glauben. (Joh. 17, 17.)
Und „das ist Gottes Wille, cuere Heili-
gung", schreibt der Apostel (l. Thes. 4, 3.)
zuerst müssen die Priester sich selbst heiligen

durch die Gnade, und dann die Gläubigen

durch die Gnade und ihr Beispiel; und

dieses ist es, woraus ich hier den Accent

legen möchte. Die Hirten müssen die Heer-
den weiden auch mit ihrem Beispiel. Sie
müßen ihnen in Allem ein Vorbild des

Lebens (lorma ssrexis) sein. „Sei ein

Vorbild der Gläubigen im Worte und

Wandel," ermahnt Paulus seinen Jünger

(I. 4, 12.). Und der Kirchenrath von
Trient (Sitz. XXII., K. 1. v. d. Reform.)
sagt. : -Xitui est, quod alics maxis ad,
pietatem st dci cuituw assidus iustruat,
quam eorum vita st exsmpium, qui
ss diviuo ministsrio dedicaveruut. »

Ein musterhafter Wandel in jeder Be-

ziehung ist allezeit ihre Pflicht, heutzutage
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ab« für sie um so nothwendiger als ihr

Thun und Lassen der strengsten öffentlichen

Controls und schärfsten, mitunter bös-

willigen und verläumderischen Kritik auS-

gesetzt ist. Und wiederum: Gilt das von

allen Priestern, auch von Ihnen, so gilt
es vorab von dem Priester, der über an-

dere, über sie gesetzt ist, und jeden, der es

vergäße oder mißachtete, pflichtgemäß ver-

nehmen und dazu anhalten müßte — vom

Dekan.

Das ist es, Hochwürdige Herren, waS

ich Ihnen bei diesem Anlasse zu sagen sür

zweckmäßig erachtete.

Ich schließe, indem ich Sie einlade, zur

Wahl zu schreiten und so zu stimmen,

wie es Jeder vor Gott, seinem Gewissen

und den Mitkapitularen verantworten zu

können glaubt.

Zwri Eingàn )U Gunsten des

Coliegiatstistes Zurich.

I. Das Collegiatstist zur heil. Verena

in Zurzach an den Tit. Großen Rath
des Kantons Aargau.

Hochgeachteter Herr Präsident!

Hochgeachtete Herren!

Der h. Regierungsrath hat in Seiner

Sitzung vom 22. Februar 1875 zu Hoch-

ihren Handen einen Dekretsentwurs be-

rathen und beschlossen, dessen I 1 lautet:

„Das Collegiatstist St. Verena in Zur-
zach ist ausgehoben."

Diese unerwartete Kunde hat unS um

so mehr mit Schmerz erfüllt, da von

keiner Seite irgend ein Vorwurs gegen

uns erhoben wurde, der diesen harten

Schlag entschuldigen könnte.

Wohl wissen wir, daß die gegenwärtige

Zeitströmung sür die Erhaltung kirchlicher

Stiftungen und Anstalten nicht günstig

Ist; gleichwohl scheint es unS höchst be-

mühend, daß in einer Zeit, die weder

durch politische Wirren und Stürme aus-

geregt, noch durch öffentliche Noth ge-

drängt, die Aufhebung des CollegiatstifteS

St. Verena zur Ausführung kommen

soll. Von Kirche und Staat in unsere

Pfründen eingesetzt und eidlich in Pflicht

genommen, die Interessen des Stiftes zu

wahren und den Schaden abzuwenden,

finden wir unS im Gewissen verpflichtet,

zur Abwehr der dem Stifte drohenden

Gefahr Ihnen folgende, die Verhältnisse

des Stiftes in Rücksicht seiner humanen

Bestimmung beleuchtende Vorstellung mit

dem ehrerbietigen Gesuche einzureichen,

Sie mögen geruhen, vom regierungSräth-

lichen Dekretsentwurs Umgang zu nehmen

und das Stift zum Segen und zur Ehre

des KantonS fortbestehen zu lassen.

Ohne näher auf das Historische dieser

uralten, kirchlichen Anstalt, von ihrer

Gründung im Jahr 1279 bis heute ein-

zugehen; ohne weitern Rückblick aus die

besonderen Verdienste, die sie nach den

Bedürfnissen der Zeitverhältnisse erworben,

dürfte -zu Gunsten des Stiftes und dessen

Fortbestand vorzüglich die wohlthätige Be-

stimmung von Entscheidung sein, welche

es durch Konkordat zwischen der aargaui-

schen Regierung und dem konstanzischen

BiSthumsverweser Freiherr Heinrich vcn

Wcssenberg im Jahr 1813 erhalten hat.

Vor diesem Konkordat wurden nur
Männer an. das Stist gewählt, welche im

Besitz jugendlicher Kraft und Gesundheit

allen kirchlichen Verrichtungen sich unter-

ziehen konnten, seit diesem Konkordat aber

wurden nur solche Geistliche zu Chorher-

ren gewählt, welche vorgerückt an Jahren,
im Besitze besonderer Verdienste für Kirche

und Staat und in Betracht körperlichen

Gebrechen, als Seelsorger in ihren Ge-

meinden, den aufhabenden Pflichten nicht

mehr nachkommen konnten.

DaS Konkordat erhält im III. Ab-

schnitte folgende wörtliche Bestimmung:

„Seelsorger und Professoren sollen bei

eintretender Unvermögenheit zur Verwal-

tung einer Pfarrei oder eines Lehramtes

aus eine Ruhepfründe zur Belohnung An-

spruch machen können. Bei Verleihung

solcher Ruhepfründcn soll aber besonders

auf jene Geistliche Rücksicht genommen

werden, die sich viele Jahre hindurch vor-

züglich ausgezeichnet haben." (Vergl.
Aarg. Ges.-Sammlung, II. Bd., Seite

674—689.)
Durch diese Konkordats - Bestimmung,

deren Hauptcharakter auf wohlwollender

Humanität beruht, wurde das bisherige

Collegiatstist in ein Asyl für altersschwache

Priester umgewandelt und die sür kirchliche

Zwecke gestifteten Einkünfte fordern in

derselben Weise ihre Verwendung, wie die

in unserer Zeit so häusig vorkommenden

Legate, die für öffentliche Unterstützungs-

anstalten gespendet und anerkennend ge-

billiget werden.

Sämmtliche derzeitigen Stiftsmitglieder
befinden sich in Folge hohen Alters und

Krankheit in einem Zustande, daß daS

Stift nach, dem Inhalte des eingegange-

nen Konkordates wirklich eine Versor-

gungSanstalt ist für altersschwache und

verdiente Geistliche.

Könnte es wohl eine humanere Be-

stimmung des Stiftes geben, als eben die

durch daS Konkordat bezeichnete? So

mancher Priester, der bei bescheidenem

Psrundcinkommen nicht im Stande war,
Ersparnisse für die alten Tage zu machen,

konnte sich, nachdem seine Kräfte durch

Alter und Krankheit erschöpft waren, der

Hoffnung getrösten, am St. Vercnastift
eine Rnhestelle zu erhalten.

Ueberdies leben wir gerade ^in einer

Zeit, die eifrig bemüht ist, zur Linderung

menschlicher Noth und sozialer Uebelstände,

Einrichtungen und Anstalten in allen nur
möglichen Formen zu gründen.

Der Kanton Aargau dürfte gewiß

froh sein, eine so zeitgemäße Stiftung
sür altersschwache und kranke katholische

Geistliche zu besitzen.

Der regierungSräthliche Dekretsentwurs

begründet die Aushebung des StifteS mit
den Worten: „In Betracht, daß die Ein-
künfte des Stiftes St. Verena nicht mehr

ausreichen, dessen Bedürfnisse zu befried!-

gen, als Folge dessen jährlich kleinere

oder größere Rückschläge auf dem Ver

mögen sich ergeben, erscheint die Aushe-

bung des StifteS, um dessen Verpflich-

tungen nachzukommen, als geboten u. f. w.

Wirklich, wie das Stift seine Wechsel-

fälle, so erlitt auch das StiftSvermögen
viele Einbußen; es würde zu weit füh-

ren, wenn wir seine Verluste, alle die

Lasten und Bürden desselben aufzählen

würden. Nur Weniges erlauben wir unS

anzuführen.

Seit einer Reihe von Jahren werden

an zwei Lehrerbesoldungen jährlich Fr. 2293

auS dem StiftSvermögen geleistet; im

Jahre 1360 wurden dem bischöflich-ba-

selschen Seminaristenunterstützungsfonde in

Baar abgegeben Fr. 14,285; der Los

kauf und die Liquidation der stiftischen

Kollaturverpflichtungen gegen die Pfar-
reien Klingnau, Unter-Endingen und theil

weise auch Würenlingen, betrugFr.132,100:
ebenso wurde ein Psarrpfrundfond sür Bal
dingen gegründet und seit 1855 alljähr-
lich aus dem StiftSfonde Fr. 1000 hier-

für bestimmt, waS bis jetzt bereits die

Summe von Fr. 29,000 erreicht hat

und endlich wird auch eine alljährliche

außerordentliche Staatssteuer von Fr. 1000

erhoben.

ES ist einleuchtend, daß durch solche

bedeutende Summen daS Stiftsvermögen

gar sehr in Anspruch genommen wurde

und Rückschläge wohl nicht zu vermeiden

waren, hinwiederum gereicht eS aber auch

dem Stifte zur Ehre, daß es für allge-

mein nützliche Zwecke so reiche Opfer

bringt und auch ferner zu bringen im

Stande ist. Ja, das Stift kann erhal-

ten werden, und es könnte dessenungeach-

tct große Opfer bringen, wenn nur >

gegenwärtig erledigte Chorherrenstelle >» >

wieder besetzt würde; die Erträgnisse die

ser Stelle wären mehr als im Stande,

allfällige Rückschläge zu decken.

DaS sind die Gründe, das sind
d>e

Wünsche, — ohne in weitere Erwägun-

gen einzutrete», — welche wir zur

Haltung dieses Asyls für alterSschM^

Priester Ihnen zur Würdigung vorzutra-

gen die Freiheit nehmen.

Haben wir in Obigem, besonders an

im Interesse der Gesammtgcistlichkcit süd

die Forteristenz des St. Verenastiftes uns

ausgesprochen, so erlauben wir uns »o

insbesonders, eine Bitte an Sie zu richte-

Indem der DekrctSvorschlag deS

gierungsratheS 4) die Liquidation

sämmtlichen Stiftsvermögens in Aussicht

stellt, müßten die derzeitigen Stiftsgeìstll'

chen, nach geschehenem LoSkauf auch >ht

bisherigen Wohnungen verlassen und w»r-
^

den dadurch genöthigt, anderswo ein ll"
tcrkommen zu suchen.

In Betracht des hohen Alters det

meisten Stiftsgcistlichen und ihres an-

dauernden Krankheitszustandes, wolle dtt

h. Landesbehörde, wenn die Aufheb»'^

deS Stiftes wider Erwarten beschlosst

werden sollte, doch die gütige Nächst^

gewähren, daß die derzeitigen Stifts»»!'

glieder standesgemäß unterhalten und

ihren bisherigen Wohnungen belassen

den mögen..
Indem wir an Sie, Hochgeach!^

Herren, dieses von unS einstimmig gefaßt

Bittgesuch richten, geben wir uns der

Hoffnung hin, Sie werden unsere WünW

und Vorstellungen nach Möglichkeit wü»

digen und der Beachtung werth halten.

Genehmigen Sie die Versicherung »»'

serer wahren Hochschätzung und Ergebt'

heit!

Zurzach, den 30. März 1875.

Namens deS StiftskapitclS,
Der Stiftspropst: Johann Huder.

Der Stiftssekretär: Irz. Keller, Psatt

II. An den Tit.' Großen Rath ^
Kantons Aargau die kath. Landkapiw-

Hochgeachteter Herr Präsident!

Hochgeachtete Herren!
Auf die Februarsitzung laufenden Iaht

wurde Ihnen von Seite des hohen

gierungsratheS ein Dekretsentwurs 0^

Aushebung deS CollegiatstifteS St. Veret

in Zurzach unterbreitet. Motivirt ist bt

Anfhebnngsvorschlag einzig durch die Nü^

schläge deS StiftsvermögenS.
Der hohe Große Rath ist nicht in

fortige Berathung des DekrctSentwursi
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be
^àr» hat denselben zur nä-

die w
""d Berichterstattung auf

sisitzung an „änliche Commis-
» gewiesen, welche seiner Zeit mit der
üulachtung der KlösteraufhcbungSfrage

°°lraut worden
^

^
benutzen diese verdankenswerthe

"flchenzeit, um zu Gunsten des bedroh
" ollegiaistjfteS Zurzach bittweise an

Landesbehörde zu gelangen.
e»n die Geistlichkeit der Landkapitel

u venvichenen Herbste sich gedrungen
^e, an Hochsie ein Wort der Verweil-

^r den Fortbestand der drei Frauen-
iìer unseres KantonS zu richten, so liegt

' ^ bezüglich des genannten Collegialstifies,

// ^eseö Asyl verdienter Priester unseres
Sntons — die vermehrte Pflicht ob, für

men fernere Eristenz nach Kräften einzu

gînd'' hohen Großen Rath orin-
Zu bitten, daß dem NufhebungSvor-

^ keine Folge gegeben werde,
îr begründen dieses ehrerbietige Bitt-

/"H in möglichster Kürze durch folgende
Motive:

^ Die gegenwärtigen Mitglieder des
î

^erenastifteö hoben durch die ordnungs-
P»>äße Einsetzung in ihre Chorherren-

u'mden das Anrecht erworben, auf Le-

^uSzeit in dieser Srellung zu verbleiben
haben diesen Anspruch in keiner Weise

^^"kt, wie denn auch in der That nicht
^ leiseste Vorwurf gegen ihre Person er-

hoben wird.
Die Inhaber der StistSkanonikatc sind

^ìgauische Geistliche, welche vom hohen

kPerungsrathc in Würdigung ihrer lang-

beigen Verdienste um die Seelsorge und
^ Förderung des Schul- und Armen-
stenz durch Verleihung einer ehrenvolle»
""Pfründe ausgezeichnet worden. Weit

^lfe>ut, sich des fernern Genusses dieser

Zeichnung unwürdig zu machen, leben

">hig der Erfüllung ihrer Pflichten und
/'bon auch von Seite der res o r mirtcn
/wvhuer. ZurzachS das Zeugniß fried-
übender Männer, welche das gute Ein-
0'oehmen zwischen den Angehörigen beider

Zessionen auch nicht von ferne beein-

Zotigen. — Wäre es gerecht und billig,
'osen Priestergrcisen ihre Pfründen zu ent-

^ohen und das kollegialische Band, wo-
'ch sie untereinander verbunden sind,

^ 'î Nothwendigkeit zu zerreißen?
der Spitze des CollegiatstifteS steht

1864 ein Mann, H. H. Stiftspropst
^ban» Huber, dessen vielseitge Verdienste

^ den Kanton als vormaliger Seel-

«ls^ ^uor ausgedehnten Pfarrgemeinde,

s.
^ngjährjger Vorstand eines aargaui-

^ Landkapitels, als thätiges Mitglied

des katholischen Kirckenrathes und der

verschiedenen geistlichen PrüfungSkommis-

fronen Hochihnen wohlbekannt sind. Seit-

dem er verdientermaßen die Stelle eines

StiftSpropstes bekleidet, begnügt er sich,

obgleich im Höhren Alter stehend, nicht

mit der treuen Erfüllung seiner nächsten

Amtspflichten und der umsichtigen Leitung

des Bczirksarmenvereinö Zurzach, sondern

benützt die Mußestunden zu umfangreichen

historischen Forschungen. Sein rastloser

Fleiß hat eine Reihe von literarischen

Werke» geschaffen, die sämmtlich der hei-

matlichen GcschichtSkunde gewidmet sind

und durch ihre Gediegenheit weit über

unsere LandcSgrenze» hinaus bei gelehrten
Vereinen und hohen Gönnern der Wissen-

schalt die lebhafteste Anerkennung und Aus
zcichnung gefunden haben, — eine Aner-

kennung und Auszeichnung, die auch seinem

Heimatskantone Aargau zur Ehre gereicht.

— Welch' ein herber Schlag müßte die

Aufhebung des Collegiatstites für dessen

vielverdienten Vorsteher sein, welcher in
seinem neuesten Werke die sechshundert-

jährige Geschichte des St. VerenastisteS

beschrieben hat in der gerechten Hoffnung,
daß eine ehrenvolle Vergangenheit der

beredteste Anwalt für eine ungefährdete

Zukunft sein werde.

3. Wir sind hiemit beim zweiten Mo-
tive unseres Bittgesuches angelangt. Das
Eigenthümliche einer wohlthätigen, zu

Recht bestehenden Stiftung liegt darin,

daß sie nicht bloß der flüchtigen'Gegen-

wart, .sondern auch kommenden Zeiten bis

in eine unabsehbare Zukunft zu Nutzen

kommt. Mögen die Gründer einer solchen

Institution schon Jahrhunderte im Grabe

ruhen und mögen noch so viele Genera-

tionen der Nutznießer dahin geschwunden

sein, die Stiftung stirbt nicht. Sie ist

ihrem Zwecke gemäß der unverwüstliche

Baum, welcher mit seiue» Früchten die

Anspruchsberechtigten auf immerwährende

Zeiten laben soll.

Dem ehrwürdigen St. Berenastifte ist

das fernere Eriste rzrechl auch im gegen-

wärtigen Jahrhundert vorbehaltlos zuge-

sichert worden. Durch die im Jahr 1813
zwischen dem bischöflichen Ordinariate Con-
stanz und dem Kanton Aargau geschlossene

Vereinbarung wurde bestimmt, daß die-

jenigen Geistlichen auf eine Chorherren-
Pfründe Anspruch haben, welche sich viele

Jahre hindurch besonders ausgezeichnet.

(Aargauische Gesetzessammlung. B. 2.,
S. 672.) Eine regiernngSräthliche Voll-
ziehungSverordnung vom t3. August 1840
sehte über die Ausführung dieser wohl-

thäligen Bestimmung das Nähere fest.

(Daselbst S. 679

Durch Aufbebnng deS CollegiatstifteS

würde der katholischen Kantonsgeistlichkeit

für alle Zukunft das staatlich zugesicherte

Anspruchsrecht auf eine Nuhepsründe in
dem einzigen Priesterasyl, welches der Aar-

gau besitzt, entzogen; der Zweck deS Stif-
tes wäre vereitelt und die Erträgnisse deS

StiftsfondcS ihrer humanen Bestimmung
entfremdet.

Liegen zwingende Gründe vor zur Auf-
Hebung des aargauischcn Priesterasyls?
Der DckretScntwurf stützt sich einzig auf
die jährlichen Rückschläge, welche das unter

Staatsverwaltung stehende StiftSvermögen
ausweise.

Wir erlauben unS, die Ueberzeugung

auSzusprechcn, daß sich bei näherer Prüfung
der VcrmögenSverhältnisse die finanzielle
Krisis weder als eine ernste noch »nheil-
bare herausstellen werde Verzichtet der

Staat aus Rücksicht für den wohlthätigen
Zweck des Stiftes auf die außerordentliche

Belastung deS StiftSfondes, so wird sich

derselbe innert weniger Jahre so weit er-

holt haben, daß besten Einkünfte zur Be-

streitung seiner eigenen Bedürfniste, sowie

zu den bisherigen Leistungen an Schul-
zwecke vollkommen ausreichen.

3. Schließlich bitten wir Hochsie, noch

ein weiteres Moment würdigen zu wollen.

Das Collegiatstift Zurzach trägt den Na-

men einer Landeswohlthäterin, deren An-
denke» den Bekennen, jeder Confession ehr-

würdig ist. St. Verena hat den untern
Gau der Aare vor anderthalbtausend Iah-
rcn mit den Werken aufopfernder Näch-
stenliebe erfüllt, indem sie in Zurzach und

Umgegend sich ganz der Pflege der Armen
und Kranken widmete. Der Name dieser

Heldin christlicher Liebe ist mit der Ge-

schichte unseres Landes unzertrennlich ver-

knüpft. Ihr gefeiertes Andenken war eS,

welches edle Herzen bewog, über ihrer

Grabstätte ein Gotteshaus zu erbauen und

dasselbe zu einem Collegiatstifte zu er-

weitern, welches nun ausschließlich als

Versorgungsanstalt verdienter Priester in
den Tagen ihres,Alters und ihrer Krank-

heit dient.

Möge die hohe aargauische LandeSbe-

hörde diese Zufluchtsstätte betagter Seel-

sorger, in welcher die edelste Menschen-

freundin noch immer fortlebt und fortwirkt
durch die Wohlthaten, die den verdienten

Mitgliedern eines oft verkannten Standes
daselbst- zu Theil werden: — möge der

hohe Große Rath daS Collegiatstift St-
Verena, zu dessen Aufhebung kein nöthi-

gender Grund vorliegt, fortbestehen lasten.

Der Griffel der Geschichtsschreibung wird
diesen Beschluß als einen Akt hoher Ge-

rechtigkeit und edlen Sinnes dem dank-
baren Andenken kommender Generationen
überliefern.

In der zuversichtlichen Hoffnung, mit
diesem unserm ehrerbietigen Gesuche um
Forterhaltung des Stiftes Zurzach keine

Fehlbitte gethan zu haben, zeichnen mit
dem erneuerten Ausdrucke vollkommenster

Hochachtung und Ergebenheit

Bade», den 2l. April 1875.
Namens "des Landkapitels Bremgartcn:

Der Dcca» : F. Zf. Hubcr.
Der Sekretär: I. Stammler.

NamenS des Landkapitels Mellingen:
Der Decan: G. Meng.
Der Sekretär: I. SnchS.

NamenS deS LandkapitclS RegenSberg -

Der Decan: I. A. Roh».
Der Sekretär: F.Zs. Tchürmaun.

NamenS des Landkap. Siß- u. Frickgau:
Der Decan: K Herzog.
Der Sekretär: S Kicnbergcr,

Pfarrer.

Wochenbericht.

Schweiz. Das diesjährige Schwei-
zerischc Piusfest wird in Schwyz den

24, 25. und 2K. August gehalten
werden.

— Der Bundeörath hat die w'-
derrechtlich exilirten Priester deS katholi-
schen Jura n och i m m er nicht z u-

r ü ck g e r u s e n.

Der ErziehungSdircktor von Bern hat

seine schuftige Lüge vou den

staatsfeindlichen Doktrinen und Bestrebun-

gen der ultramontanen Kirche überhaupt,

mit welchen die der römisch-katholischen

Genostenschaft in Bern identisch seien,

noch immer nicht zurückgenommen.

DaS Gesetz ^iibcr Civilstand und Ehe

ist mit 212,875 gegen 294,599 Slim-
men angenommen, das Gesetz über poli-
tische Slimmberechtigung hingegen mit
296,654 gegen 292,229 Stimme» von

dem Volke verworfen worden.

DaS Resultat hat seine traurige, hat

aber auch seine unerwartet tröstliche

Seite.

Verglichen mit der Betheiligung von

1872 und 74 war die Zahl der Stim-
wenden bei der Entscheidung über zwei

Gesetze, die an sich höchst wichtig und

folgenreich, und die Vorläufer von
noch tiefer eingreifenden sind,

eine auffallend geringe, mehr als hundert-

taufende weniger, als letztes Jahr. Sei
eS Ermüdung durch die vielen Abstim-
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mungm (vielleicht eine berechnete und ab-

sichtliche Abschwäckung des Interesses an

den gemeinsamen Angelegenheiten), sei eS

Mißmuth über die Zwängerei, daß man

nur ein Ja oder Nein über Gesetze nie-

verschreiben kann, welche Gutes und
Schlechtes enthalten, wo man also aus-

scheiden möchte; sei es der bequeme und

pflichtvergessene Gedanke: eS nützt doch

nichts, es kömmt auf die einzelne Stimme

nicht an — eS blieben auch von Seite

der christlich-konservativen Partei Viele zu-

rück, welche die Pflicht gehabt hätten,

gegen das Ehegesctz zu stimmen, das in

der gegenwärtigen Fassung
ein ungerechter Eingriff in die Kantonal-

souveränität und in die Rechte der christ-

lichen Bekenntnisse und durch keine leicht-

sinnigen Grundsätze über die Ehescheidung

eine Ouclle der Unsittlichkeit ist. WaS

sollen wir erst von den Katholiken

sagen, die es über das Gewissen bringen

konnten, einem solchen heillosen Gesetze zu-

zustimmen? Mag man auch die Noth-

wendigkeit einer bürgerlichen Regelung des

EbewesenS behaupten (wir selbst baben

daS immer gethan), so ist das Gesetz,

wie es vorliegt, ein aus den an-

gegebenen Gründen verwerfliches und ver-

derbliches, und hätte darum zu besserer

Fassung zurückgewiesen werden solle». Wir
sind fest überzeugt: das wird noch geschc-

hen müssen um seiner schlechten Folgen

willen; durch eine RückWeisung hätte man
sich da« ersparen können. — Auch das

ist Nicht sehr erbaulich, daß die religiösen

Interessen weniger begriffen und geschätzt

werden, als die politischen. Man sah eS

ein, daß daS Stimmrechtsgesetz in seiner

allzuweitc» und unbestimmten Fassung die

Gemeinden ruinire und dem Lumpenpack

das Heft in die Händ? gebe — da er-

wacht das Interesse, da wehrt man sich

und eS gelingt. Hier konnte man auch den

Papst und die Jesuiten nicht voranstellen.

Daß die Hudelehe, wie sie schon von der

Bundesverfassung zu stark begünstiget und

von dem vorliegenden Ehegesetz noch mehr

befördert wird, eben so schädlich wirkt für

das bürgerliche wie für da« sittliche

Wohl, daS sah man nicht ein oder that

Nichts dawider. „Es geht gegen
Rom!" DieS überwog. Blödsinn un-
serer Kulturkämpfer!

Tröstlich ist eS hingegen, daß wenig-
stens eines der zwei nichtsnutzigen Ge-

setze zurückgewiesen wurde, trotz aller Trei-
bereien und Anstrengungen der Freimau-
rerei und des Herren-VolksvereinS, und

daS andere nur mit schwacher Mehrheit

durchging. Man wird den Wink »erste-

hen, daß das Schweizervolk sich noch nicht

ganz willenSlos ziehen läßt. WaS wäre

daS für einen Jubel gewesen, wenn sie

wieder mit den 159,999 Majorität ge-

siegt hatten, und welche neuen Pläne

wären da siegesgewiß ausgesprochen wor-
den! Siehe die hochmüthige Auslassung

der schweizerischen „Lererzeitung". Jetzt

wollen wir ruhig ei warten, was sie brin-

gen. Eö ist eine große Menge im Volk,

die von keiner Uebe, stürzung, von keinen

unpraktischen Theorien wissen will. Das

wird sich zeigen, wenn man ein „Schul-
gcsetz" in unchristlichem und unvolks

Ihümlichem Sinne entwirft, und wenn die

schändlichen Gewaltthaten in religiöse»

Angelegenheiten nicht bald aushören. Auch

hier werden jene Stimmen immer kräfti-

ger ertönen, welche einmal Friede» und

gleiche Berechtigung für die relig ösen Be-

kenntnisse veilangen, und jene erbärmli-
ckien Staatspfuscher, die in Religion und

Kirchenversassung machen, zurückweisen.

Eine Gewähr dafür liegt in der Ab-

stimmung vom 23. Mai. In Graubün-

den, wo die „Liberalen" am 2. Mai bei

den GroßrathSwahlen siegten, sind die

Nein zahlreicher als die I a. Im Aar-

gau, wo die Regierung die Katholiken

und den Klerus „bismärckeln" und die

letzten Stifte und Klöster aufheben will,
stehen sie einander fast gleich gegenüber.

In St. Gallen, wo die Regierung mit

der Deplacetirung des PfarrerS Falk den

verhängnißvollen Sprung in die Bären-

grübe that, überwiegen die Nein, und

schütteln Viele die Köpfe theils höhnisch,

theils erzürnt. Selbst in Solothuin, wo
die Conservative» bei den Verfassung«-

Wahlen eine schwere und unrühmliche Nie-

derlage erlitten, stehen bei dem Ehegesctz

300, bei dem Stimmrechtgesetz 2000 mehr

zu den erhaltenden Grundsätzen. Aargau,

St. Gallen, Solothurn werden das in

ihren kirchenpolitischen Fragen und Be-

wegungen in Anschlag nehmen müssen;

selbst Bern sieht viele Nein im Innern,
und von Außen her treten sie ihm immer

zahlreicher, immer kräftiger entgegen;

immer weniger hat die Schweiz Lust, ber-

nerijch oder preußisch zu werden.

Hoffen wir, aber wachen wir und wehren

wir uns! Ueber die Stellung, die wir zu

dem nun in Kraft getretenen Ehegesetz zu

nehmen haben, später.

— Der Bundesrath beantragt Gewähr-

leistung der revidirten Verfassung des Kan-

tonS Luzern, weil sie den Bestimmungen

der Bundesverfassung entspreche und vom

luzernerischen Volke angenommen worden

sei. Gegen Artikel 3, Absatz 3 derselben:

„Die Freiheit deS P r iva t u n t er -

richteS wird unter Wahrung der gesetz

lichen Aufsicht der Staatsbehörden über
die Erreichung des Lehrzieles
der ö f f e n t l i ch e n P r i m a r s chule
grundsätzlich anerkannt" — hatten Groß-
rathSglieder von Luzern Verweigerung der

Bundesgenehmigung beantragt. Der Bnn-
dcsrath hat aber gefunden, daß diese Be

stimmung nicht im Widerspruch gegen den

Artikel 27 der Bundesverfassung stehe.

„Der Staat hat daS Recht, sich über die

Erreichung des LehrzieleS der öffentlichen

Primärschule im Sinne der BundeSvcr-

fassnng zu gewisser»; ein Weiteres
kann dieBundeSbehörde nicht
fordern." — DaS lautet anders als
der berüchtigte UkaS deS berner. Erzie-
hungsdirektion wider die Privatschule der

katholischen Kirchgenossenfchaft in Bern.

— Ernst Naville in Gens beleuchtet

in einem geistvollen Aussah die Folgen
des modernen StaatSkirchenthums, der so-

genannten Nationalkirche, gebildet aus

StaatSbüigern, welche von Religion und

Kirche nichts wissen wollen, und doch über

kirchliche Angelegenheiten entscheiden. In
verwandtem Sinne spricht sich Hc. von.
Kirch in a n n, ein preußischer Protestant,
in einem gediegenen Aufsätze über die neue-

sten Berfassnngsveränderungen in Preußen

aus, stehe „Germania" Nr. 199—l 16-

Ganz ausgezeichnet ist behandelt: die Noth-

wendigkeit der kirchlichen Autorität für die

bürgerliche Gescllichast. AuS Mangel an

Raum müssen wir darauf verzichten, auch

nur die Hauptgedanken desselben anzu-

geben, wollen ihn aber zum Nachlesen

bestens empfohlen haben. Wie kläglich

nimmt sich gegen solche reife und lief-
blickende Beurtheilung daS Geschwätz auS,

welches z. B. der „Bund" über die neue

Finanzmacht im Vatikan (Nr. 149 oder

übor »as Jubiläum (Nr. 142) zu ver-

öffentlichen wagt, vertrauend auf die ko-

lossale Dummheit seiner Leser in religiösen

Dingen, oder selbst jener scheinbar geist

reiche, aber durch und durch unwahre Ar-
tikel: „Die neueste Politik des Vatikans"
in der allg. Schwcier-Zeitung Nr. 129,

dahingehend: Der „Vatikan" gebe seine

Grundsätze Italien und Spanien ge-

genüber auf, um Deutschland, daS ein

internationales Vorgehen gegen die Neber-

griffe des Vatikans angestrebt hatte, voll-

ständig isoliren zu können! Rücksicht tra-

gen heißt noch nicht. Grundsätze aufgeben,

und Deutschland (d. h. Preußen) thut ja

selbst das Menschenmögliche, um sich zu

isoliren. viclo Graf Münster.
Schweiz. DerSchweizerische kath.

Bücherve rein (zu Jngenbohl) vc

sendet diese Woche an seine Mitglieder
>

dießjährige Vereinsgabe, welche aus o

genden zwei lehrreichen Werken besteht-

1) Christliches Hausbuch von -

Bernardin Tuile, Mitglied der tiroliM

Kapnzinerprovinz, enthaltend Predigten » ei

das „Vaterunser" und daS „ApostoM

Glaubenöbekenntniß mit einer Zug" ^

472 St. in gr. 8.

2) Das Kirchenjahr in seinen hciligr»

Lehrstücken. Betrachtungen zum
kirchli eil

und häuslichen Gebräuche an allen Sonn

Fest- und Gnadentagen deS römisch-lat -

Christen, von I. N. Stühle. 3. Abth-.

Schluß der Psingstzeit umfassend. (St. 3

^ n- -

Beide Werke erfreuen sich ber Geneh-

migung des bischöflichen Ordinariats »on

Chur. In unseren Tagen, wo die Lehren

der Kirche vielfältig angegriffen und irrig

aufgefaßt werden, ist eS nothwendiger a ^

je. daß das Volk gute Religionsbücher

lese und dadurch gründlich unterrichte

werde: hiefür eignen sich vorzüglich
d>e

beiden Werke, das „Hausbuch" und da«

„Kirchenjahr," und wir begrüßen baher

die dießjährige VereinSgabe mit Vergnüge"

und empfehlen sie zur besten Verbreitung-

Wsthum Waset.

Solothurn. Ueber das Provinzialkonzü

von Schönenwerd berichtet der „Anzeiger

Nr. 119 und 129 ausiührlich und „trest

fend." Dem Präsidenten desselben, welcher

über die am 16. Juni bevorstehendestes

im „Volksblatt" sein albernes Geschwäi?

ausgebreitet hat, widmet der Anzeiger eine" -«

eigenen Artikel und weist ihm nach, das!

er seinem Publikum gerade daS Gegentheil

von dem auftische, was das päpstl. Dekret

eigentlich sagt, und daß er von der ganze"

Sache nichts versteht. Wie sollten auch

Leute vom Schlag einest P. D. die Pietät

und anderntheils die Consequenz und hv^

Weisheit begreifen, welche in dem Entscheid

deS heiligen Stuhles über die vorliegende

Frage (siehe Kirchenzeitung Nr. 29) st^

kund gibt? Und solch' Stückarbeiter, die

sich in der Eitelkeit ihres Sinnes auf-

blähen, wollen die Kirche organisiren u"d

die Schule leiten!

Luzern. (Corresp.) Altkatholischeê-

In Gr. entführte ein N. N. ein Mäd'

chen von 16 Jahren, um mit ihm Z"

heirathen. Niemand wollte ihn traue"-

In der Noth verduftete er nach Ölte"-

meldete sich mit der Holden und wurde

Tags darauf pfarramtlich eingeseg"^'

Das geschah ohne Erlaubniß von irge"d

einer Behörde, ohne irgendwelche VerküM



Empfang der hl. Sakramente,
e tnes ist ^ die Spendung der

/ì^âmente ja nur sündhaft und un-

rück"
^ î>aS Brautpaar kam zu-

^ ' Die Braut entließ man unter Be-

i'"'6 Vaterhauê; er aber konnte

do ^ ^'cher abspaziren. Er hat sich

^

' über Entführung, unerlaubtes Hei-

^ und noch über etwas Anderes zu

^îworten, das hier lieber »nbemeldet
" î. H,,,. Pastor Herzog aber be-

^ sonderbare Vor-

S^" Antwort legte er die
Huld auf den Kaplan und rieth, „die

^
nachträglich nur noch zu verkünden."

" àfach gxht eS nicht ab und man
dkr Sache und dem pastorlicheu

ke«^ etwelche Aufmerksamkeit scheu-

Da zeigte sich die pastorlicbe

odeè^^' freche Gesetzesverachtung

à'chi
Unwissenheit im gehörigen

^Nachträgliches aus dem „Luzcrner
'^ndboten". Ein gewisser Meyer

a»s U,».. ^
^ ^"bnrou wußte eine 17jährigeToch-

' "ut welcher er Bekanntschaft ange-

„ach Ölten zu verlocken. Die
nchler habe gemeint, es handle sich nur

î"n die Bestimmung deS KopulationS-
^ö?s, hotte auch in ihrer Beschränkt-
^ keinen Begriff davon, daß sie eö mit

^">em rechten Priester zu thun habe.

Herzog war abwesend; man wies

^ ^"Ie au den „Kaplan" (Brader);

^ ^

'Ueinte nun, man könne ja die Leute

^
^ade jetzt zusainmengeben, und die

Achter schixf>x st^ darein. Der Kaplan
tz^'rt also stehenden FußeS das Paar.

Verkündigung der Ehe

^ nirgends stattgefunden,
die Leute hatten daher

^
H keinen Vcrkün d schein

^
'^geb rächt. Der Vormund hatte

der Geschichte keine Kenntniß. Die
Achter, per die Rechtmäßigkeil des

î^âltnistes Zweifel aufgestiegen sein

^
Aen, entfloh schon nach wenigen Tagen

Verführer und kehrte in das HauS

^
Vormundes zurück. Meyer aber, der

Veute nicht so leicht fahren lassen

^ verschaffte sich von dem inzwischen
''^gekehrten Pastor Herzog daS Zeug-

sm ^ '"'l der betreffenden Person

^
^ ^kchtmZßig verehlicht habe (hat Herzog

M / ^ ' ch dies bezeugt? s und verlangte,
dieses Zeugniß gestützt, daß die An-

^
^^e ihm polizeilich zugeführt und deren

hz^^en (circa 4000 Frk.) ihm auSge-
" 'gt werde. Statt dessen wurde Klage

enk-" erhoben, eine Strafuntersuchung
^t und er in Haft gebracht. Pastor

Herzog machte seither brieflich die merk-

würdige Meinung geltend, man könne

die Ehe d-adurch gültig machen,

daß man d i e V e r k ü n d u n g nach-

hole. „ Eine fatale Geschichte für

das altkatholische Pastorenthum, und zu-

mal für Einen, der Nationalbischof wer-

den will "

DaS paßt zum Provinzialconcilium im

Bierhause von Schönenwerth und zur

Nationalsynode vom 14. Juni. Mau

möchte über solche Eleudigkeiten lachen,

wenn eS sich nicht um die Profanation deS

Heiligen und die Gefährdung unsterblicher

Seelen handelt«.

Bern. Der Regierungsrath wird dem

Bundcsrathe über die jurassischen Priester

noch vor der nächsten Großralhsitzung ant-

Worten, aber erst, wenn er den Gesetzes-

Vorschlag über den Privatkult ausgearbeitet

hade. So! er setzt den Termin, und

zugleich die Lösung der Frage; denn was

der Regierungöralh vorschlägt, daS schlägt

der Große Rath nach, und der Bundes-

rath hat das Zusehen und Zunicken. Ein

bencidenswcrther Ehrenvorrang, so ein

BundeSralh, der den Bären abwarten und

muß, wie einst der Papst Mar-
celluö im Amphitheater zu Rom.

Ueber das zu erwartende Privatkultge-
setz flüstere nian sich inS Ohr: das Ge-

setz sei mit Bußen bis auf 2999 Frku.

gespickt und es könne ein Pfarrer mit

leichter Mühe durch Uebertretung einiger

Artikel desselben Gefängnißstrafe von l'/ü
Jahren contrahiren. Der Berncr-Eorresp.
der allg. Schweizerzeitung schlägt darum

als Forderung der Humanität vor: die

Geistlichen zuvor mit Halseisen zu ver-

sehen, um den vielgeplagten Schandarmen
daS Einsangen der jonsurirten Geschöpfe

zu erleichtern.

— Der Kirchen- und Erziehungsdirek-

tion von Bern hat das „conservative Cor-

respondenzblatt' (Nr. 21) unter dem Titel

„l.vg i s ch richtig" eine famose Züch-

tiguug applicirt, die unS beweist, „daß
eS noch Verstand gibt zu Bern", freilich

nicht bei der Regierung und ihren Tra-
kanten.

Jura. Aus der Hauptstadt Pruntrut
haben wir heute einerseits Tröstliches
und anderseits Haarsträubendes
einzutragen. Nach zuverläßiger Zählung
wurden in der ärmlichen, provisorischen

römisch-katholischen Kapelle während der

dießjährigen hl. Osterzeit 4890 Kommu-
nionen ausgetheilt, beinahe 1999 mehr

als in früher» Jahren in den 4 öffent-

lichen schönen Kirchen.
Mittel aller Art wurden angewandt,

um die Zöglinge der Waisenanstalt für
die erste hl. Kommunion dem altkatholi-
schen Staatspastor Pipy zuzuführen. Alle
Knaben widerstunden .standhaft, einige

Mädchen zeigten sich schwach Unter diesen

befand sich daS Schwesterlein einer armen

Dienstmagd. Auf die dahenge Nachricht
eilte die Dienstmagd mehrere Stunden weit

herbei, nahm im Einvcrständniß nut dem

Vater das Mädchen aus der Anstalt und

entfernte sich mit demselben. Hierauf

große politische Bewegung; die Dienst-

magd wurde nach vielem Suchen von

einem GenSdarmen in einem Hause außer-

halb der Stadt entdeckt, daS Schwesterlein

aber war bereits über die Grenze nach

Frankreich in Sicherheit gebracht. Nun

Zorn und Aerger im Lager des Staats-
pastorenthuins. Die Dienstinagd wurde

in das Gefängniß geworfen. Der Vater

eilte herbei und erklärte, daß er mit der

Handlungsweise der älteren gefangenen

Tochter einverstanden sei und daß er die

jüngere geflüchtet« Tochter nicht aus Fran-
reich zurückrufen werde. Vergeblich flehte

der Vater uno mit ihm beinahe die ganze

Stadt um sofortige Freilassung der Dienst-

magd; das Einzige waS der Vater erhal-

ten konnte, war, daß er seine Tochter im

Gefängniß besuchen durfte; er fand sie

hier fromme Lieder singend und küßte sie

mit den Worten: „Du bist eine gute

Christin." Wer wird hier nicht unwillkür-

lich an die Freuden und Leiden der Glau-

benSbekenner auS den drei ersten christlichen

Jahrhunderten erinnert?

— Staa t S p a st o rl iche Lebens-
b ilder. Slaatöpastor S ali S, in
Untervclicr hat Sonntags den 2. Mai
in seinem Garten Bohnen und Sonn

tagö denö. Mai darauf Kraut gepflanzt. An
den Sonntagen Nachmittags läßt er zur
Vesper läuten und sendet dann eines seiner

Kinder (er hat in diesem Augenblick nur
2 hier) in die Kirche, um zu sehen, wer

da sei. Auf den Bericht der Kleinen : „Nie-
mand", legt sich der StaatSpastor dann

zum Mittagsschläfchen, welche« gewöhnlich

bis zum Abend dauert.

Aargau. Die aargauischen Landdekane

haben bezüglich deS bekannten Circular-

schrcibenö vom 7. April, an den Regie-

gicrungsrath eine ruhig gehaltene Zuschrift

gerichtet.

Sie betonen darin die Nothwendigkeit
der Verbindung zwischen der Geistlichkeit

und ihren kirchlichen Obern; anerkennen

die bisherige Loyalität der aarg. Staats-
behörden, wodurch der Aargau im Ver-

gleiche zu andern Theilen der Schweiz vor

tiefgreifenden Wirren bewahrt worden, —

und schließen mit dem dringenden Wunsche,

daß dem gegenwärtigen anormalen Zustande

durch Vereinbarung zwischen den compe-
tenten Autoritäten ein Ende gemache und

den aargauischen Katholiken die geordncle

Verbindung mit ihren kirchlichen Borge-
setzten und der Vollgcnuß der kirchlichen

Heilöiniltel ermöglicht werde.

Schasfhauscn. Die Störung in der

katholischen Gemeinde ist glücklich beige-

legt. Der Hochw. Herr Pfarrer Bohrer

hat seine Demission zurückgezogen, und

die Gemeinde hat ihre Achtung und ihr
Vertrauen gegen ihn eben so warm be-

zeugt, als ihre Anhänglichkeil gegen die

eine katholische Kirche. Die Freude der

„Altkatholikcn", Hrn. Bohrer zu ihnen

übertreten zu sehen, war eitel; Männer
wie er gehen nicht unter diese Truppe.

Wsthum St. Hallen.
DaS conservative Corrcspondenz-Blatt

zieht auch die Deplacetirung deS Herrn

Pfarrer Falk in den Kreis seiner gediegenen

Erörterungen und verurlheilt daS Ver-

sahren der St. Gallischen Regierung auf
daS Schärfste. — Hr. Gegcnbaucr, der

Verleger des St. Gallischen Volksblattes,

wurde zu einer Strafe von 499 Frkn.

verfällt, weil in seinem Blatte das Lehrer-

seminar in Rorschach eine „Affenanstalt"

genannt wurde. Im gleichen Kanton

veröffentlichte der „Toggeuburger Anzeiger"

einen Artikel („Der Wahn PiuS IX."),
welcher in Beschimpfung und Lüge gegen

den Papst und die katholische Kirche und

wilder, fanatischer Hetzerei gegen sie

daS Aeußerste leistet. Auch die Thur-
gauer-Zeitung soll den gleichen Artikel

producirt haben. Wie viel Franken müssen

diese elenden Lügner und Hetzer bezahlen?

Visthum ßhur.

Zürich-March-Kapitel. (Corr.) Am

K. Mai hat die Genoffengemeinde W i I-

lerzcll (Pfarrei Einstedeln) fast ein-

stimmig beschlossen, an die Stelle der

bisherigen Kapelle eine neue Kirche zu

bauen. Dieser Beschluß ist"um so aner-

kennenSwerther, da Willerzell für die kirch-

lichen Zwecke des OrteS schon bisher große

Opfer gebracht hat. Besondere Freude

erregte in der Versammlung die Mitthei»

lung, daß daS Stift Einsiedeln für den

Bau einen Beitrag von 15—29,999 Fr.
in Aussicht gestellt habe. Die Kosten

sind aus 59,999 Fr. berechnet.

Aisthum Henf.

Genf. In der französischen
Schweiz wird die Gründung einer k a-



t h oli s ch en Akademie angestrebt,

welche die wissenschaftlichen und

liter arisch en Kräfte vereinigen u>d

bethätigen soll. Dieselbe führt den Titel:
Akademische Gesellschaft de S

hl. Mauritius; die Gründer haben

die Approbation des Hochwürdigstcn B i-
scho f s Mer m illod nachgesucht und

erhalten.

— StaatSpa st or Ma r ch a l hat

über das altk a t h o li s che Kirchen-
leben Geständnisse abgelegt, welche mit
den Geständnissen des StaatSpastorS C a-

merle aus dem Jura konkurriren. In
einer Konferenzpredigt zu Carouge am

Pfingstfeste sprach er u. A:
„Die Apostel, nach Empfang des

hl. Geistes, waren Männer der Ueber-

zeugung. Ist e« auch so mit den

Liberalen? Nein. Viele Männer

halten eS mit unö nicht auö Ueberzeu-

gung, sondern "nur ans Haß gegen die

Ultramonlanen. Sie leisten unö einige

Dienste in den Wahlen; aber ist unsere

liberale Kirche nur eine K o in-

möd ie, ist sie eine p o li t i s ch e P ar-
tei oder eine Religion? WaS kön-

nen wir mit solchen Menschen machen,

welche die Unsterblichkeit der Seele und

selbst die Existenz GotteS läugnen?

„Die Apostel waren Männer des Mu-
thes; aber wo sind die Mnthigen unter

Euch Ihr habt Fnrcht, mit offener Stirne
aufzutreten. Se l ich hier bin, haben nur
zwei Ehepaar die Einsegnung von mir
verlangt.

„Die Apostel besaßen eine Autorität
über die Laien,. aber bei nnS wollen die

Laien sich in die religiösen Funktionen ein-

mischen; unter uns sind falsche Brüder

und böse Zungen, die unberechenbaren

Schaden zufügen. Ein Liberaler, dessen

Kind ich beichtgehört, hat mich deßwegen

gescholten und uns mehr geschadet als 500
Ultramontane. Wir sind Euere Direktoren,
aber wer von euch läßt sich von nnS diri-

giren? Nur Arme kommen zu mir, um

zu betteln, und von diesen Armen kommt

der Mann zu mir und die Frau geht zum

ultramontanen Pfarrer, und so werden von

diesen Leuten beide Glocken gezogen." —

Italienische Wisthümer.
Tcsfin. Der neue Große Rath hat

voll auf zu thun, um mit den Staats
kirchenquälereien in diesem Kanton aufzu-
räumen. Derselbe hat nicht weniger als
10 Artikel, welche der radikale Große

Rath im Jahre 1873 gegen die Kirchen

Freiheit in Bezug auf Festtage, Todten-

gotteSdienste, religiöse Versammlungen,

Konferenz- und Missionspredigten, außer-

ordentliche Andachten :c. :c. erlassen, zu-

rückgenommcn und als null und nichtig

erklärt.

Ebenso hat er einige Strafsentenzen des

radikalen Regierungsraths gegen Geistliche

aufgehoben und die Strafgelder den Ge-

inaßregelten zurückbezahlen lassen.

Persoaal-Chrouik

S ch w yz. Zum Psarrvikar in W iller-
z ell ernannte der Hochwst. Prälat von Ein-
siedeln den Hochw. PlaziduS Banz
von HaSle», Kt Luzern.

Graubünden. Zum Pfarrer von M e-

dels wurde Hochw. Hr. Georg Simeon,
bisher Professor in Disentis, gewählt.

— In S e t h starb den 2V. Mai der

Hochw. Hr. I o h. I u l i u s F i d el Vin-
zenz, Domherr und bischöfl. Vikar für den

Kreis Grnob. Derselbe wurde den 8. Nov.
1802 in Seth geboren. Er war früher Pfar-
rcr in Obersarew^und NniS und von >362
bis 1«74 Spiritual der Waisenanstalt Löwen-

berg.

— Hochw. Hr. Pfarrer Casanova in
Vals hat auf seine Stelle resignirt und tie
Stelle eines Hanogeistlichen im Privatinstnute
dcS Hochw Hrn. de Pozzv scl. in Jlavz über-

nommen.

St. Gallen Plaeetirt wurden die Hochw.

Herren Jos. G i gcr als Kaplan von Pfä-
fers, Pet. M a » h a r d als Kaplan von

Bernhardzell, Ioh. Bapt. E b e rle als Kaplan
von Bruggen und Jos. Fidel B alz er als

Pfarrer von VältiS.

Vom Düchcrtischk.

Ueber die soeben im Verlag der Expedition

des St. Josephsblattes in München erschiene-

nen „Kdelftew« der rhättsche« Lande, hi-

stvrische Bilder religiöser Charaktere, gezeichnet

von Carl Brentano" 203 S. in 8°, Preis

1 M. 30 Ps. ----- 75 Nkr.) gab Herr Lyzealpro-

fessor Or. Schcnz in RegenSbnrg in einem

Schreiben an den Verfasser folgendes Urtheil

ab: „Ich kann nicht umhin, der ebenso gc-

treuen als lebenssrischen Darstellung, in wel-

cher die mit Sorgfalt ausgewählten LebenSbil-

der aus den verschiedensten Gesellschasts-Klasscn

^fürstliche und geistliche Persönlichkeiten, Dienst-

Toten u. s. w.) dem Leser vorgeführt werden,

meine urgctheilte Anerkennung zu zollen. Es

sollte — dieß geht schon aus der Einleitung

hervor, worin die persönliche Unsterblichkeit

gegen den mehr als je grasstrenden Materia-

liSmuS vertheidigt wird — gegenüber der er-

schreckenden Fluth glauben«- und sittenloser

^lynslen ein.' evenjo veieyrenoe

Lektüre geschaffen werden. Unter diesem Ge-

sichtspunkte erscheint da« Schristchcn als eine

VertheidigungSwaffe in dem Kulturkämpfe,

den das Christenthum wider ein modernes

Heidcnthum zu bestehen Hal, und schon aus

diesem Grunde ist ihm die Verbreitung in den

weitesten Kreisen zu wünschen." Wir können

uns, nachdem wir das Büchlein selbst eiuge-

sehen, diesem Urtheil nur anschließen und cm-

Pfehlen dasselbe unsern Lesern aufs Beste.

Bei der hübschen Ausstattung ist auch der

Preis ein billiger zu nennen.

Für die Bedürfnisse des Bißthums
Basel.

AuS der Pfarrei Weingarten Fr. 65. —

Schweizerisch er Pins-Verein.

Smvtaitgs-iZeschlinigiiiig.
Jahresbeitrag von den OrtSvereiuen:

Benkcn Fr. 27. 50, Kaisten 13.
L. Abonnement aus di» Pius-Annalcu von

den Ortsvereinen:
Eggenwil-Widen l Ercmp., Rohrdorf-Sprei-

tenbach 10, Willenbach-Berg (Nachtrag) 1.

Briefkasten. N. erwünscht. Der 2. kirchen-

politische Brief wird bestens verdankt, kann
aber erst in folgender Nr. erscheinen.

Neue
Schweizer-Droschüren.

Das zweite Heft hat soeben die Presst

verlassen und enthält folgende zwei Z«-

gemäße interessante Aussätze:
I. Der Arianismus als Borlauf

des Altkatholizismus, von einem Priest

des BiSthums St. Gallen.
II. Der Segen des Sonntags, ein

wahre Geschichte.

Dieses zweite Heft kann bei allen Bu-

cherverkäusern des Pi u s verein s »M

20 Rp. per Stück bezogen werden. Wer

5V Stück zusammen beziehen will, wen e

sich hiefür an Hrn. Kaplan H o f e r w

Luzern, bei welchem pie 50 Stück nur

Fr. 7. 50 kosten.

UlLrl'8 Oeiàlàreau
kür kstkai. Interesse» in MritburK-

Unser Bureau vermittelt Anstellungen
Literaten, Redakteuren, Korrektoren, Ekst

ten, Buchhaltern zc. rc. katholischer Eonscstw»
bei kalhol. Unternehmungen oder für lalhm-
Geschäfte. — Gutsbesitzern zc. weisen wir ZA
Walter, Rechnungsbeamte, Rentmeister, jurwOW
gebildete Beamte, ferner Erzieher, Hofmeister,
Hauslehrer, sowie ferner Erzieherinnen, Gest»'
schaftsdamen, sowie sämmtliches Hilsspersona
nach. — Geschäftsleuten empfehlen wir folw
Reisende, Gehilfen, Lehrlinge w., svwie den

Herrschaften zede Art von Dienstthuenden, ^7
Jedem An- und Siachjragedrirse ist 1 Mas-
in Briefmarken beizufügen. - Uufraimrle
Briese werden nicht angenommen -- unhouo-
rirtc Aufträge nicht berücksichtigt. Alle An-

fragen und Aufträge sind schriftlich einznrei-
chen. — Nachweijegebühr Minimum 3 M«"
— Mîixujium V Mark

Große Auswahl
gebundener Kebetvücher, in gewöhnlichen Einbänden bis zu den

feinsten in Elfenbein, zu den verschiedensten Preisen bei
B. Schwendimann.

M MMn-Ormimliwi- uncl PèMmeàn-Kmàng
von

U. Köchle-Sequin
in Solothurn,

^ empfiehlt sein reichhaltiges Lager in feinsten und gewöhnlichen Stoffen,

â für alle kirchlichen Bcdiirfnifie, deutsches und französisches Fabrikat,
in stilgerechter Ausführung »ach kirchlicher Vorschrift in gothischen
und gewöhnlichen Formen. In Spitzen große Auswahl. Zu Lein-
zeug alles Nöthige. Stearin-, wie feinste Wachsterzen in billigem
Preis. JnOrnamentrn, was für die Kirche nöthig ist, Zeichnungen
ohne Zahl, Blumen für Altar und Trauer Anlässe in Auswahl.

Reparaturen werden prompt und billigst besorgt, in Paramcnten
und Ornamenten. So können auch Fournituren jeder Art bezogen
werden.

Solide Waaren und Arbeiten zusichernd

4 Obiger.

Druck und Erpedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

